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Gutachten 
über den Verkehrswert (i. S. d. § 194 Baugesetzbuch) 

des 1/4 Miteigentumsanteils an dem mit vier Reihenhäusern bebauten Grundstück in der  
Schulstraße 14 bis 17 in 19417 Jesendorf 
 
Gemarkung:  Jesendorf       Flur:   2            
Flurstück:    1/4        Größe:  1.817 m² 
Grundbuch:   Jesendorf       Blatt:  41056 
    
verbunden mit dem Sondereigentum an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 4 gekennzeichneten  
Reihenendhaus in der Schulstraße 17 und dem Sondernutzungsrecht an der mit Nr. 4 und  
GF gekennzeichneten Grundstücksfläche und dem Nr. 4 und (17) gekennzeichnetem PKW- 
Stellplatz. 
 
 
1.  Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber:      Amtsgericht Wismar  
       -Zweigstelle Grevesmühlen- 
       Bahnhofstraße 2-4 
       23936 Grevesmühlen 
       (AZ: 30 K 17/2025) 
 
 
Eigentümer:     

 
 
Grund der Gutachtenerstellung:  Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangs- 
       versteigerung des Wohnungseigentums  
 
 
Wertermittlungsgrundlagen:    Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, 
       Wertermittlungsrichtlinien  
 
 
Tag der Ortsbesichtigung:   01.08.2025 
                

 

Teilnehmer am Ortstermin:    , 
       Herr Wiegand 
 
 
Wertermittlungsstichtag und   01.08.2025  
Qualitätsstichtag: 
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1.1  Bemerkungen zum Wertermittlungsobjekt 

 
Das Grundstück ist mit einer eingeschossigen Reihenhausanlage mit insgesamt vier Reihen- 
häusern in der Schulstraße 14 bis 17 in 19417 Jesendorf bebaut. Die Reihenhausanlage  
wurde ca. 1994 errichtet. Das zu bewertende Reihenendhaus befindet sich in der Schul- 
straße 17 (nach Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichneter Gebäudeteil). Ein Sondernutzungs- 
recht besteht an der im Lageplan mit Nr. 4 und GF gekennzeichneten Grundstücksfläche/  
Gartenfläche und dem mit Nr. 4 und (17) gekennzeichneten PKW-Stellplatz (s. Lageplan in  
der Anlage 7/28). Das zu bewertende Reihenendhaus ist nicht unterkellert und das Dachge- 
schoss ist ausgebaut. Der Spitzboden wurde nachträglich ausgebaut. Die Zufahrt auf das  
Grundstück und die PKW-Stellplätze sind mit Betonpflaster befestigt. An der Südseite des  
Reihenendhauses befindet sich eine mit Terrassendielen angelegte Terrasse. Die dem  
Wohnungseigentum zugeordnete Grundstücksfläche stellt sich überwiegend als Rasen- 
fläche mit Bepflanzungen dar. Auf der mit Nr. 4 gekennzeichneten Gartenfläche ist ein  
Lagerschuppen in Leichtbauweise errichtet. Das Bewertungsobjekt stellt sich in der Gesamt- 
heit in einem gepflegten Zustand dar.  
  
 
1.2  Mieter des Reihenendhauses    
 
Nach schriftlicher Auskunft des Amtes Neukloster-Warin ist unter der Adresse Schulstraße 
17 in Jesendorf der Eigentümer des Objektes angemeldet. Weitere Personen sind unter der 
Adresse nicht gemeldet. Das Reihenendhaus wird vom Eigentümer des Objektes selbst 
genutzt, sodass kein Mietvertrag vorliegt.  
 
 
1.3  Gewerbebetrieb 
 
Laut Auskunft aus dem Gewerberegister des Amtes Neukloster-Warin ist unter der Adresse 
in der Schulstraße 17 in 19417 Jesendorf kein Gewerbe angemeldet. 
 
 
1.4  Wohnungsverwalter  
 
Die Eigentümergemeinschaft in der Schulstraße 14 bis 17 hat keinen Verwalter bestellt, 
sodass für das Objekt kein Wirtschaftsplan vorliegt und für das gemeinschaftliche Eigentum 
keine Instandhaltungsrücklage gebildet wurde. Die laufenden Betriebskosten werden von 
den Eigentümern der Reihenhausanlage direkt an die Versorgungsunternehmen entrichtet. 
Das zu bewertende Reihenendhaus unterliegt nicht dem Wohnungsbindungsgesetz. 
 
 
1.5  Mitzuversteigerndes Zubehör 
 
Im Jahre 2019 wurde die Küche mit einer Einbauküche ausgestattet (Neupreis nach Angabe 
des Eigentümers und Kopie der Rechnung ca. 8.200,00 €). Die Einbauküche ist mit einem 
Backofen, einem Induktionskochfeld mit einem integrierten Dunstabzug, einem Kühlschrank, 
einem Geschirrspüler und einer Spüle ausgestattet. Die Elektrogeräte sind von den Firmen 
Neff und Siemens. Der Wert der Einbauküche wird unter Berücksichtigung des Alters auf 
3.000,00 € geschätzt.  
 
 
1.6  Verdacht auf Hausschwamm 

 
Ein Verdacht auf Hausschwamm liegt aufgrund des Baujahres des Reihenendhauses und 
der massiven Bauweise nicht vor. 
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1.7  Bezirksschornsteinfegermeister 

 
Für den Kehrbezirk ist  in 19417 Warin zu-
ständig. 
 
 
2.    Grundstücksbeschreibung 
 
2.1  Tatsächliche Eigenschaften 
 
Ort:      Das Bewertungsobjekt liegt im Landkreis Nordwestmecklen- 
     burg im Ort Jesendorf. Die Gemeinde Jesendorf mit ihren  
     Ortsteilen Jesendorf, Trams, Büschow und Neperstorf zählt ca.  
     520 Einwohner. Die Gemeinde Jesendorf befindet sich süd- 
     östlich von der Hansestadt Wismar und westlich von der Klein- 
 stadt Warin. Die Gemeinde Jesendorf gehört dem Amt Neu- 
 kloster-Warin mit Sitz in Neukloster an. In der  Gemeinde 
 Jesendorf befinden sich keine Einkaufsmöglichkeiten. In der   

  unmittelbaren Umgebung befinden sich zahlreiche Nah- 
  erholungsgebiete mit zahlreichen Binnengewässern. Die für  
  den Einzugsbereich zuständigen Schulen (Grundschule,  

     Regionale Schule und Gymnasium) befinden sich in Warin,  
     Lübow bzw. in Neukloster. 
    
 
Lage im Ort: Das mit einer Reihenhausanlage bebaute Grundstück (Flur- 
 stück 1/4) befindet sich in der Schulstraße 14-17 in Dorfrand- 
 lage der kleinen Ortschaft Jesendorf. Die Reihenhausanlage  
 liegt direkt an der Wismarschen Straße (L 101) von Jesendorf  
 in Richtung Ventschow. Die genaue Lage des bebauten Flur- 
 stückes 1/4 im Dorfgebiet sowie die unmittelbare Bebauung der  
 Nachbargrundstücke sind im Übersichtsplan, in der Flurkarte  
 bzw. in den Luftbildern (s. Anlagen 1/2-1/5) ersichtlich.  
 
 
Verkehrslage,   Der Ort Jesendorf ist über die Landesstraße von der Hanse-  
Entfernungen:   stadt Wismar in Richtung Ventschow zu erreichen.  
  Die Entfernungen zu den umliegenden Städten, die über die  
  Landesstraßen bzw. über die Autobahnen A 14 u. A 20 zu  
  erreichen sind, betragen ca.: 
 

- Hanse- und Kreisstadt Wismar 15,0 km 
     - Landeshauptstadt Schwerin 27,0 km 

- Hansestadt Rostock 62,0 km 
 
  Die Ortschaft Jesendorf ist durch die östlich verlaufende Auto- 
  bahn A 14 an das Autobahnnetz angeschlossen. Die A 14 ist  
  an der Autobahnanschlussstelle Jesendorf in einer Entfernung  
  von ca. 900 m erreichbar. 
 
 
Wohn- bzw.  Das Bewertungsobjekt befindet sich in einer relativ kleinen  
Geschäftslage:  Ortschaft in einer überwiegend einfachen bis mittleren Wohn- 
  lage und in einer landschaftlich reizvollen Gegend mit zahl- 
  reichen Waldgebieten und Seen. Jesendorf ist ein kleines Dorf  
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  in dem keine Einkaufsmöglichkeiten bzw. keine öffentliche  
  Infrastruktur vorhanden sind. 
 
 
Art der Bebauung und  In der unmittelbaren Umgebung befinden sich überwiegend 
Nutzung in der Straße:  freistehende und eingeschossige Einfamilienhäuser, Reihen- 
     häuser und Doppelhäuser.  
 
 
Immissionen:   Vor Ort konnten keine wesentlichen Immissionen festgestellt  
     werden. 
 
 
Nutzung des Grundstückes: Das Bewertungsobjekt wird für wohnbauliche Zwecke genutzt. 
 
 
Gestalt und Form  In der Liegenschaftskarte sind die Gestalt und die Form des  
des Grundstückes:  Grundstückes (vgl. Anlage 1/5) ersichtlich. Das mit einer  
     Reihenhausanlage, bestehend aus vier Reihenhäusern, be- 
     baute Grundstück ist unregelmäßig geschnitten. Entlang der  
     Schulstraße hat das Flurstück 1/4 eine Straßenfrontlänge von  
     ca. 23 m. Entlang der Wismarschen Straße besitzt das Flur- 
     stück 1/4 eine Länge von ca. 50 m und von der Wismarschen  
     Straße ausgesehen besitzt das Flurstück eine mittlere Tiefe  
     von ca. 38 m. Die dem Sondereigentum (Reihenendhaus) zu- 
     geordnete Grundstücksfläche (Gartenfläche und bebaute  
     Fläche) hat eine Größe von ca. 610 m². Der Liegenschaftskarte  
     s. Anlage 1/5 bzw. dem Lageplan in der Teilungserklärung sind  
     die genauen Abmessungen des Flurstückes 1/4 bzw. die  
     Abmessungen der zugeordneten Grundstücksfläche zu ent- 
     nehmen.  
 
 
Beschaffenheit:    Die dem Reihenendhaus in der Schulstraße 17 zugeordnete  
      Grundstücksfläche ist eben und schließt höhengleich an die  
      Nachbarflächen an. Die gemeinschaftliche Zufahrt auf dem  
      Grundstück sowie die vier PKW-Stellplatzflächen sind mit  
      Betonpflaster befestigt. Die Freifläche vor der Reihenhaus- 
      anlage entlang der Wismarschen Straße ist überwiegend  
      offen und als Rasenfläche gestaltet. Von der gepflasterten  
      Zufahrt führt entlang der Nordseite des Gebäudekomplexes ein  
      befestigter Weg zu den Hauseingängen der Reihenhäuser. Die  
      einzelnen Terrassen- und Gartenflächen zur Südseite sind  
      durch Sichtschutzzäune und Hecken voneinander abgetrennt.     

Das Grundstück (Flurstück 1/4) ist vermessen und die Reihen- 
hausanlage ist eingemessen. Weitere Untersuchungen wie  
Baugrunduntersuchungen wurden nicht durchgeführt. Für das  
Bewertungsobjekt wird ein normal tragfähiger Boden unterstellt.  
Ein Altlastenverdacht besteht für das Bewertungsobjekt nicht  
(s. Anlage 10). 
 

Erschließungszustand 
 
Straßenart und Straßen- Das mit einer Reihenhausanlage bebaute Grundstück liegt an  
ausbau:    einer schmalen Gemeindestraße/ Wohnstraße, welche in dem  
     Bereich mit Betonpflaster befestigt ist. Der Straßenkörper ist  
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     beleuchtet. Das Grundstück (Flurstück 1/4) grenzt direkt an die  
     Wismarsche Straße (Landesstraße) an. Von der Wismarschen  
     Straße ist keine Zufahrt vorhanden. Im Bereich des Straßen- 
     körpers der Schulstraße befinden sich einige befestigte PKW- 
     Parkplätze. 
 
 
Anschlüsse und   Auf dem Grundstück befinden sich die Anschlüsse für elek- 
Abwasserbeseitigung:  trischen Strom, Trinkwasser, Schmutzwasser und Glasfaser.  
     In der Anlage 9 befindet sich der Bestandsplan des Zweck- 
     verbandes Wismar mit der Lage der Anschlüsse für Trink- und  
     Schmutzwasser auf dem Grundstück. Ursprünglich wurden die  
     Reihenhausanlage und die umliegenden bebauten Grund- 
     stücke mit Fernwärme versorgt. Die Fernwärmeversorgung  
     wurde laut Auskunft vor Ort eingestellt. Zur Zeit erfolgt die  
     Beheizung des Reihenendhauses durch einen Pellet-Kamin- 
     ofen. Ein Erdgasanschluss liegt nicht an.    
 
 
Grenzverhältnisse, nach- Eine Grenzbebauung  bzw. ein Überbau liegen nicht vor. 
barliche Gemeinsamkeiten: Die Lage der Reihenhausanlage auf dem Grundstück (Flur- 
     stück 1/4) und die Abstände zu den Nachbargrundstücken sind  
     in der Flurkarte (s. Anlage 1/5) ersichtlich. Von der gemein- 
     schaftlichen Zufahrt des Grundstückes führt vor der Reihen- 
     hausanlage ein mit Gehwegplatten befestigter Weg zu den  
     Hauseingängen der Reihenhäuser. Die Nutzung des Weges ist  
     in der Teilungserklärung nicht geregelt.    
 
 
2.2  Rechtliche Gegebenheiten 
 
Entwicklungszustand   Das bebaute Grundstück liegt im Bereich eines im 
des Grundstücks:  Zusammenhang bebauten Ortsteils nach § 34 BauGB. Das  
     Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungs- 
     planes. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist nach § 34 Abs. 1  
     BauGB zu beurteilen. 

Nach § 34 Baugesetzbuch ist im Innenbereich ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen  
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über- 
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein- 
fügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an  
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt  
bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.  

     Im genehmigten Flächennutzungsplan der Gemeinde Jesen- 
     dorf ist der Bereich des zu bewertenden Grundstückes als  
     Wohnbaufläche (W) dargestellt.  
 
 
Grundbuchlich ge-  In der Abteilung II des Grundbuchs von Jesendorf, Blatt  
sicherte Belastungen:  41056, ist die Zwangsversteigerung (AZ.: 30 K 17/2025)  
     eingetragen. In der Abteilung III des Grundbuchs befindet sich  
     eine Eintragung. Der Grundbuchauszug ist vom 7. Mai 2025. 
 
 
Nicht eingetragene  Sonstige nicht eingetragene Lasten und Rechte sind nicht 
Lasten und Rechte:  bekannt. 
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Eintragungen im    Das Baulastenverzeichnis enthält für das zu bewertende   
Baulastenverzeichnis:  Grundstück keine Eintragung (s. Anlage 4). 
 
 
Umlegungs-, Flur-  Das Grundstück ist nach Auskunft des zuständigen Kataster- 
bereinigungs- und Sa-  amtes derzeit in kein Bodenordnungs- bzw. Flurneuordnungs- 
nierungsverfahren;  verfahren einbezogen. Das Bewertungsobjekt steht nicht unter  
Denkmalschutz:   Denkmalschutz.  
 
 
Baugenehmigungen:  Laut schriftlicher Auskunft der Bauaufsichtsbehörde des Land- 
     kreises und des Kreisarchivs liegen zu der Reihenhausanlage  
     keine Bauunterlagen vor. Bauauflagen oder behördliche  
     Beschränkungen bzw. Beanstandungen liegen seitens der  
     zuständigen Bauaufsichtsbehörde das Objekt betreffend nicht  
     vor. Vor der Kreisgebietsreform im Jahr 1994 gehörte die  
     Gemeinde Jesendorf zum Kreis Sternberg. Der Bauaufsichts- 
     behörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim liegen zu dem  
     Objekt ebenfalls keine Bauunterlagen vor.       
     In dieser Wertermittlung wird deshalb die formelle und  
     materielle Legalität der Reihenhausanlage vorausgesetzt.  
 
 
3. Gebäudebeschreibung für das Reihenendhaus in der Schulstraße 17  

 

 
Art des Gebäudes:  eingeschossiges Reihenendhaus mit ausge- 
 bautem Dachgeschoss, nicht unterkellert 
 
Baujahr: ca. 1994  
 
Abmessungen des Reihenendhauses: Länge:   ca. 6,20 m   Breite:  ca. 11,05 m 
 
Abmessungen des Abstellschuppens: Länge:   ca. 2,00 m   Breite:  ca.   1,80 m 
 
Bruttogrundfläche:        (ca. 6,20 m x ca. 11,05 m) x 2 =     137,02 m² 
(Reihenendhaus)                   rd.:  137,00 m²   
 
Bruttogrundfläche:        ca. 2,00 m x ca. 1,80 m    =         3,60 m² 
(Abstellschuppens)                    
 
Wohnfläche des Reihenendhauses:            
(Ermittlung durch ein Grobaufmaß vor Ort) 

 
 Erdgeschoss:  Offene Wohnküche:    ca.      40,4 m² 

     Gäste-WC:   ca.        2,8 m² 
     Flur:   ca.        2,8 m² 
     Abstellraum:   ca.        1,8 m² 
     Abstellkammer:   ca.        1,0 m² 
       ca.      48,8 m²  
 
       rd:.      49,0 m²  
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Dachgeschoss:  Flur:   ca.        4,2 m² 
    Bad:   ca.        5,5 m² 
     Kinderzimmer:   ca.      10,2 m² 
     Kinderzimmer:   ca.      10,0 m² 
     Schlafzimmer:   ca.      11,0 m² 
     Ankleide:   ca.        4,0 m² 
        ca.      44,9 m²  
 
       rd:.      45,0 m²  

 
Spitzboden:  keine Wohnfläche 

 
 
Anmerkung: 
 
In der Beschreibung werden (nur) die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen 
und Ausstattungen beschrieben. Von der Reihenhausanlage liegen keine Bauunterlagen vor. 
Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen/ 
Installationen (Elektro, Wasser etc.)  wurde nicht geprüft. Im Gutachten wird die Funktions-
fähigkeit unterstellt. Zerstörende und chemische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. 
Sämtliche Räume des Reihenendhauses konnten während des Ortstermins besichtigt 
werden.  
 
Ausführung und Ausstattung 
 
Konstruktionsart: Mauerwerksbau  
 
  
Fundamente und Fußboden: Streifenfundamente und bewehrte  
 Betonsohlplatte  
 
Umfassungswände: vermutlich Verblender, Luftschicht, Dämmung  
 und Hintermauerwerk (Wandaufbau nicht  
 bekannt) 
   
 

Innenwände: Porenbetonmauerwerk und Leichtbauwände 
 
 
Schornstein: Edelstahlschornstein 
 
 
Geschossdecke: Massivdecke mit Aufbau 
 
 
Fußböden:  
 
 Erdgeschoss: Estrich, darüber im Erdgeschoss einheitlicher  
  Vinylboden 
 

Dachgeschoss: Estrich, darüber in den zwei Kinderzimmern  
 Laminat, im Flur, im Bad und im Schlafzimmer  
 Vinylboden 
 
Spitzboden: Trockenestrich und Bodenbelag 
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Treppen: 
 
 Geschosstreppe:        halbgewendelte Betontreppe, auf der Treppe  
              Auslegware verlegt 
 
 Spitzboden:         Stahltreppe mit Holzstufen und Geländer  
  
 
Innenwandflächen:  
  
 
 Erdgeschoss:  Wandflächen glatt verputzt und überwiegend  
  gestrichen, im Gäste-WC ca. 2,00 m hoch  
  gefliest 
 
 Dachgeschoss: Wandflächen glatt verputzt bzw. Dachschrägen  
  mit Gipskartonplatten verkleidet und über- 
  wiegend mit Rauhfasertapete tapeziert und  
  gestrichen, im Bad ca. 2,00 m hoch gefliest   
   
 Spitzboden: Dachschrägen und Abseiten mit Gipskarton- 
  platten verkleidet und gestrichen  
 
 Deckenflächen:  
  
 Erdgeschoss:  Stahlbetondecke überwiegend glatt verputzt bzw.  
  verspachtelt und gestrichen, teilweise mit Rauh- 
  fasertapete tapeziert 
 
 Dachgeschoss :  mit Gipskartonplatten verkleidet und mit Rauh- 
  fasertapete tapeziert und gestrichen 
 
 
Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung (zwei- 
 fach), beschichtete Fensterbänke, zwei liegende  
 Dachfester im Spitzboden, Einbau der Kunst- 
 stofffenster und Fensterbänke im Jahr 2019 
  
Außentür: Kunststofftür mit Isolierverglasung, Einbau im 
 Jahr 2019     
 
Innentüren: weiß lackierte Füllungstüren mit Zarge  
 
 
Elektroinstallation: ausreichende Ausstattung mit Steckdosen, 
 E- Leitungen unter Putz bzw. hinter der Ver- 
 kleidung, Verteilerkasten mit FI-Schalter, 
 Elektroanlage in der Küche im Zuge der  
 Renovierung im Jahr 2019 erneuert 
 
Sanitäre Installation:  
 
 Erdgeschoss: ein stehendes WC mit PVC-Spülkasten, ein  
  Waschbecken und ein Waschmaschinen- 
  anschluss  
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 Dachgeschoss: eine eingeflieste Badewanne, ein stehendes WC  
  mit Keramik-Spülkasten und ein Waschtisch 
 
 
Küchenausstattung: Einbauküche aus dem Jahr 2019 
 
 
Heizung: ursprünglich Fernheizung und weiß lackierte  
  Plattenheizkörper mit Thermostatventilen, 
  keine Versorgung durch Fernwärme, Beheizung  
  zur Zeit durch einen Pelletofen im Wohnzimmer   
 
 
Warmwasserversorgung: Durchlauferhitzer im Bad und ein Untertischboiler  
 im Gäste-WC  
 
  
Besondere Einrichtungen: keine 
                  
 
Außenansicht: Verblendmauerwerk  
 
 
Dachform: Satteldach 
 
 
Dachkonstruktion: Kehlbalkenkonstruktion mit Zwischendämmung  
 (Dachaufbau nicht bekannt) 
 
 
Dacheindeckung: Betondachsteine  
 
 
Dachrinnen und Regenfallrohre: verzinkt 
 
 
Besondere Bauteile: zwei Gauben und ein integrierter Abstell- 
 schuppen  
  
Zustand 
 
Grundrissgestaltung und Raumaufteilung: In den Anlagen 7/22-7/23 befinden sich die 
 Grundrisse des Reihenendhauses. Die Grund- 
 risse entsprechen bis auf kleinere Abweichungen  
 im Erd- und Dachgeschoss den Örtlichkeiten. Im  
 Erdgeschoss wurde die Leichtbauwand zur  
 Küche zurückgebaut, sodass ein Wohnbereich  
 mit offener Küche entstand. Der Zuschnitt im   
 Wohnbereich im Erdgeschoss weicht durch die  
 Loggia zur Terrassenseite vom vorliegenden  
 Grundriss ab. Unter der Treppe befindet sich ein  
 Abstellraum. Im Schlafzimmer im Dachgeschoss 
 wurde eine Trockenwand eingezogen und eine  
 Ankleide errichtet. Den Spitzboden erreicht man  
 über eine fest eingebaute Treppe. 
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Belichtung und Besonnung: ausreichende Belichtung und Besonnung  
 
 
Wirtschaftliche Wertminderung: wesentliche Baumängel und Bauschäden waren 

augenscheinlich nicht sichtbar 
 
 
Bauzustand/ Wärme- und Schallschutz und Wärmedämmung entspre-    
Schallschutz: chend den zur Zeit der Errichtung des Ge-  
 bäudes geltenden Vorschriften (wird unterstellt) 
 

 
  

Allgemeinzustand 
 
Das Reihenendhaus befindet sich entsprechend des Baujahrs in einem relativ guten bau- 
lichen Zustand. Im Jahr 2019 wurde das Erdgeschoss überwiegend modernisiert und eine  
Einbauküche eingebaut. Im Jahr 2019 wurden die Fenster und die Hauseingangstür sowie  
die Terrassentür erneuert. In Teilbereichen sind im Dachgeschoss Modernisierungsarbeiten  
und Schönheitsreparaturen an den Wand- und Deckenflächen sowie Bodenbelägen  
erforderlich. Im Kinderzimmer im Dachgeschoss ist in der Umfassungswand ein kleinerer  
Mauerwerksriss ersichtlich. Die Reihenhausanlage wurde ursprünglich mit Fernwärme  
versorgt. Die Fernwärmeversorgung wurde eingestellt. Für die Reihenhausanlage ist ein  
neues Heizungskonzept zu erarbeiten, da zur Zeit die Beheizung des Reihenendhauses  
durch einen Pelletofen im Wohnzimmer erfolgt. Am gemeinschaftlichen Eigentum sind im  
Bereich der Gauben (Holzverschalung und Schindelverkleidung) kleinere Instandsetzungs- 
arbeiten durchzuführen. In der Verblendschale ist zur Terrassenseite oberhalb des Sturzes  
die Verfugung teilweise offen. Die Aufzählung von Baumängeln und Bauschäden ist nicht  
abschließend und auch nicht Gegenstand der Verkehrswertermittlung. Das vorliegende  
Verkehrswertgutachten ist kein Bausubstanzgutachten. Deswegen wurden auch keine  
Untersuchungen hinsichtlich der eingebauten Baustoffe, der Standsicherheit bzw. des  
Schall- und Wärmeschutzes vorgenommen. Für das Reihenendhaus liegt kein Energie-
ausweis nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor. 
 
 
 
Außenanlagen und bauliche Nebenanlagen  
 
Die Ver- und Entsorgungsleitungen (Trinkwasser, Elektro, Abwasser und Glasfaser) liegen 
auf dem Grundstück an. Die gemeinschaftliche Zufahrt bzw. die PKW-Stellplatzfläche sind 
mit Betonpflaster befestigt. Die dem zu bewertenden Reihenendhaus zugeordnete Garten-
fläche ist mit Hecken, Sichtschutzzäunen und halbhohen Holzzäunen eingefriedet. An der 
Südseite des Reihenendhauses wurde eine ca. 19 m² große Terrasse aus Terrassendielen 
angelegt. Die Terrasse ist erneuerungsbedürftig. Auf der zugeordneten Gartenfläche wurde 
ein Abstellschuppen in Leichtbauweise in einfacher Bauausführung (ca. 20 m²) errichtet. Der 
Abstellschuppen wird als wertneutral angesehen. Ansonsten ist die dem Reihenendhaus 
zugeordnete Fläche überwiegend als Rasenfläche mit Bepflanzungen gestaltet. 
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4.    Verkehrswertermittlung 
 
4.1  Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 
 
Zur Ermittlung des Verkehrswertes sind nach § 6 Absatz 1 ImmoWertV 21 das Vergleichs-
wertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Ver- 
fahren heranzuziehen. Die ImmoWertV 21 schreibt nicht vor, welches dieser Wertermitt-
lungsverfahren anzuwenden ist. Der § 6 Absatz 1 Satz 2 weist darauf hin, dass die Auswahl 
des Wertermittlungsverfahrens abhängig von der Art Wertermittlungsobjekts unter Berück-
sichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der 
sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung 
stehenden Daten, zu wählen ist. Die Bodenwertermittlung sollte in der Regel mit Hilfe des 
Vergleichswertverfahrens nach § § 24 bis 26 ImmoWertV 21 erfolgen. Nach § 26 Absatz 2 
kann bei der Bodenwertermittlung  ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert 
herangezogen werden. Da es sich bei dem Wertermittlungsobjekt um ein Reihenendhaus 
handelt, ist der Verkehrswert vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln. Für 
das Bewertungsobjekt (Reihenendhaus mit einer Wohneinheit) steht die Eigennutzung im 
Vordergrund und nicht die Erzielung von Erträgen. Das Sachwertverfahren basiert im 
Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale. Zur Stützung oder zur Kontrolle 
wird ein weiteres Wertermittlungsverfahren, das Ertragswertverfahren, herangezogen. Das 
Vergleichswertverfahren kann nicht angewandt werden, da geeignete und zeitnahe 
Vergleichskauffälle für Weiterverkäufe von vergleichbaren Objekten in der Lage und mit den 
Zustandsmerkmalen des Bewertungsobjektes nicht zur Verfügung stehen. 
 
 
4.2  Bodenbewertung 
 
Anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke können nach ImmoWertV 21 geeignete 
Bodenrichtwerte für die Ermittlung des Bodenwertes herangezogen werden. Nach § 196 
Abs. 1 BauGB sind Bodenrichtwerte als durchschnittliche Lagewerte des Grund und Bodens 
für Gebiete mit im Wesentlichen gleichen Lage- und Nutzungsverhältnissen definiert. Daraus 
ergibt sich, dass die Bodenrichtwerte sich nur auf gebietstypische Zustandsmerkmale be-
ziehen. Bei der Ermittlung des Bodenwerts im einzelnen Fall sind die besonderen preisbe-
stimmenden Umstände noch durch Zu- oder Abschläge nach § 9 ImmoWertV 21 Absatz 1 
Satz 2 und 3 an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen.  
Das mit einer Reihenhausanlage bestehend aus vier Reihenhäusern bebaute Grundstück 
befindet sich nach der Bodenrichtwertkarte 2025 in der Bodenrichtwertzone O 550. Für die 
Bodenrichtwertzone wird für erschließungsbeitragsfreies Bauland ein Bodenrichtwert von 
40,00 €/m² ausgewiesen. Der Bodenrichtwert in Höhe von 40,00 €/m² bezieht sich auf die  
gesamte Ortslage.  
 
 
Gemarkung Jesendorf (Ortslage) 
 
- Bodenwert (beitragsfrei nach BauGB)      40,00 €/m² 
  Das Richtwertgrundstück wird mit einer mittleren Größe von ca. 1.000 m² angegeben. Eine    
  Geschossflächenzahl wird für das Bodenrichtwertgrundstück nicht ausgewiesen. Als  
  Nutzungsart wird Wohnbaufläche (W) in offener Bauweise ausgewiesen (s. Anlage 6). Der    
  Bodenrichtwert bezieht sich auf erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbeitragsfreie  
  Grundstücke. 
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Entwicklung der Bodenrichtwerte in der Ortslage Jesendorf in den zurückliegenden Jahren 
 
Stichtag 31.12.2014 22,00 €/m²  Stichtag 31.12.2020     34,00 €/m² 
Stichtag 31.12.2015 24,00 €/m²  Stichtag 01.01.2022     40,00 €/m² 
Stichtag 31.12.2016 26,00 €/m²  Stichtag 01.01.2023   40,00 €/m² 
Stichtag 31.12.2017 28,00 €/m²  Stichtag 01.01.2024   40,00 €/m² 
Stichtag 31.12.2018 30,00 €/m²  Stichtag 01.01.2025   40,00 €/m² 
Stichtag 31.12.2019  32,00 €/m²     
 
 
Das zu bewertende Flurstück 1/4 wird im Liegenschaftskataster von der Nutzungsart als 
Gebäude- und Freifläche mit einer Größe von 1.817 m² ausgewiesen. 
 
Die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale wie Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, 
Beschaffenheit und tatsächliche Eigenschaften sind mit dem Bodenrichtwertgrundstück 
vergleichbar. Eine wesentliche Abhängigkeit des Kaufpreises von der Grundstücksgröße bei 
erschließungsbeitragsfreien Wohngrundstücken des individuellen Wohnungsbaus im 
Landkreis allgemein (s. Grundstücksmarktbericht 2025, Seite 57, Flächenanpassung an das 
Richtwertgrundstück) konnte in der Auswertung der Kaufverträge nicht festgestellt werden. 
Für das Flurstück 1/4 wird der Bodenrichtwert in Höhe von 40,00 €/m² in Ansatz gebracht.   
 
Bei einer Grundstücksgröße von 1.817 m² und einem Bodenwert von 40,00 €/m² beträgt der 
Gesamtbodenwert 72.680,00 €, rund 72.700,00 €. Der anteilige Bodenwert ergibt sich durch 
den Miteigentumsanteil von 1/4 zu rund 18.200,00 €.  
 
 
In dem Lageplan (Anlage 3 der Teilungserklärung) sind die Sondernutzungsrechte an den  
Gartenflächen und den PKW-Stellplatzflächen ersichtlich. Nach dem Lageplan hat die  
befestigte Zufahrt mit den PKW-Stellplätzen eine Fläche von ca. 280 m². Dem zu 
bewertendem Wohnungseigentum ist ein Sondernutzungsrecht an der mit Nr. 4 und GF 
gekennzeichneten Fläche zugeordnet. Die mit Nr. 4 und GF gekennzeichnete und mit einem 
Reihenendhaus bebaute Fläche hat eine Größe von ca. 610 m². Der Vorteil durch das 
Sondernutzungsrecht der Nutzung einer größeren Fläche des Grundstückes im Vergleich zu 
den Miteigentümern des Objektes wird durch einen Zuschlag bei den besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmalen berücksichtigt.        
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4.3     Sachwertermittlung (gem. §§ 35-39 ImmoWertV 21) 

4.3.1  Beschreibung der fünf Gebäudestandards gemäß Anlage 4 der ImmoWertV  
 

1 2 3 4 5 

Außenwände (23 %) 

Holzfachwerk, ein-/zweischaliges  ein-/zweischaliges Verblendmauer- aufwendig gestalte- 

Ziegelmauerwerk; Mauerwerk, z.B. Mauerwerk, z.B. werk, zweischalig, te Fassaden mit  

Fugenglattstrich, Gitterziegel oder aus Leichtziegeln, hinterlüftet, Vor- konstruktiver Glie- 

Putz, Verkleidung Hohlblocksteine; Kalksandsteinen, hangfassade (z.B. derung (Säulen- 

mit Faserzement- verputz und  Gasbetonsteinen; Naturschiefer);  stellungen, Erker 

platten, Bitumen- gestrichen oder Edelputz; Wärme- Wärmedämmung etc.) Sichtbeton- 

schindeln oder ein- Holzverkleidung; dämmverbundsys- (nach ca. 2005) Fertigteile, Natur- 

fachen Kunststoff- nicht zeitgemäßer tem oder Wärme-   steinfassade, Ele- 

platten, kein oder Wärmeschutz dämmputz   mente aus Kupfer-/ 

deutlich nicht zeit- (vor ca. 1995) (nach ca. 1995)   Eloxalblech, mehr- 

gemäßer Wärme-       geschossige Glas- 

schutz (vor         fassaden; Däm- 

ca. 1980)       mung im Passiv- 

        hausstandard 

Dach (15 %) 

Dachpappe, Faser- einfache Beton- Faserzement- glasierte Tondach- hochwertige 

zementplatten/ dachsteine oder Schindel, be- ziegel, Flachdach- Eindeckung z.B. 

Wellplatten; Tondachziegel, schichtete Beton- ausbildung tlw. als aus Schiefer oder 

keine bis geringe Bitumenschindeln; dachsteine und  Dachterrassen; Kupfer, Dachbe- 

Dachdämmung nicht zeitgemäße Tondachziegel, Konstruktion in  grünung, befahrba- 

  Dachdämmung Folienabdichtung; Brettschichtholz, res Flachdach; 

  (vor ca. 1995) Rinnen und Fall- schweres Massiv- aufwendig geglie- 

    rohre aus Zink- flachdach; beson- derte Dachland- 

    blech; Dachdäm- dere Dachformen, schaft, sichtbare 

    mung  z.B. Mansarden-, Bogendachkon- 

    (nach ca. 1995) Walmdach; Auf- struktionen; Rinnen 

      sparrendämmung, und Fallrohre aus 

      überdurchschnitt- Kupfer, Dämmung 

      liche Dämmung im Passivhaus- 

      (nach ca. 2005) standard 

Fenster- und Außentüren (11 %) 

Einfachverglasung; Zweifachverglasung Zweifachverglasung Dreifachverglasung, große feststehende 

einfache Holztüren (vor ca. 1995); (nach ca. 1995), Sonnenschutzglas, Fensterflächen, 

  Haustür mit nicht  Rollläden (manuell); aufwendigere Rah- Spezialverglasung 

  zeitgemäßen Haustür mit zeit- men, Rollläden,  (Schall- und  

  Wärmeschutz gemäßem Wärme-  (elektr.); höherwer-  Sonnenschutz); 

  (vor ca. 1995) schutz tige Türanlage z.B. Außentüren in  

    (nach ca. 1995) mit Seitenteil, extra  hochwertigen 

      Einbruchschutz Materialien 

Innenwände und -türen (11 %) 

Fachwerkwände, massive tragende nicht tragende  Sichtmauerwerk, gestaltete Wandab- 

einfache Putze/  Innenwände, nicht Innenwände in  Wandvertäfelungen läufe (z.B. Pfeiler- 

Lehmputze, einfa- tragende Wände in massiver Ausfüh- (Holzpaneele); vorlagen, abgeset- 

che Kalkanstriche; Leichtbauweise rung bzw. mit  Massivholztüren, te oder geschwun-  

Füllungstüren, (z.B. Holzständer- Dämmmaterial Schiebetürelemen- gene Wandver- 

gestrichen, mit  wände mit Gips- gefüllte Ständer- te, Glastüren, täfelungen (Edel- 

einfachen Beschlä- karton), Gipsdielen; konstruktionen; strukturierte Tür- holz, Metall),  

gen ohne Dichtun- leichte Türen,  schwere Türen, blätter Akustikputz, Brand- 

gen  Stahlzargen Holzzargen   schutzverkleidung; 

        raumhohe aufwen- 

        dige Türelemente 
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1 2 3 4 5 

Deckenkonstruktion und Treppen (11 %) 

Holzbalkendecken Holzbalkendecken Beton- und Holz- Decken mit größe- Decken mit großen 

ohne Füllung, mit Füllung, balkendecken mit rer Spannweite, Spannweiten, ge- 

Spalierputz; Kappendecken; Tritt- und Luft- Deckenverkleidung gliedert, Decken- 

Weichholztreppen Stahl- oder Hart- schallschutz (z.B. (Holzpaneele/  vertäfelungen  

in einfacher Art und holztreppen in schwimmender  Kassetten); ge- (Edelholz, Metall);  

Ausführung; kein einfacher Art und Estrich); geradläu- wendelte Treppen breite Stahlbeton-,  

Trittschallschutz Ausführung fige Treppen aus  aus Stahlbeton  Metall- oder Hart-  

    Stahlbeton oder oder Stahl, Hart-  holztreppenanlage   

    Stahl, Harfentrep- holztreppenanlage  mit hochwertigem  

    pe, Trittschall- in besserer Art und  Geländer 

    schutz  Ausführung   

Fußböden (5 %) 

ohne Belag Linoleum-, Tep- Linoleum-, Tep- Natursteinplatten,  hochwertiges  

  pich-, Laminat- pich-, Laminat- Fertigparkett, Parkett, hochwerti- 

  und PVC-Böden und PVC-Böden hochwertige ge Natursteinplat- 

  einfacher Art und besserer Art und Fliesen, Terrazzo- ten, hochwertige 

  Ausführung Ausführung,  belag, hochwertige Edelholzböden auf 

    Fliesen, Kunst- Massivholzböden gedämmter Unter- 

    steinplatten auf gedämmter konstruktion 

      Unterkonstruktion   

Sanitäreinrichtungen (9 %) 

einfaches Bad mit 1 Bad mit WC, 1 Bad mit WC, 1-2 Bäder mit tlw. mehrere großzügi- 

Stand-WC; Instal- Dusche oder Bade- Dusche und Bade- zwei Waschbecken ge, hochwertige 

lation auf Putz, wanne; einfache wanne, Gäste-WC; tlw. Bidet/Urinal, Bäder, Gäste-WC; 

Ölfarbenanstrich, Wand- und Boden- Wand- und Boden- Gäste-WC, boden- hochwertige 

einfache PVC- fliesen, teilweise fliesen, raumhoch  gleiche Dusche; Wand- und Boden- 

Bodenbeläge gefliest gefliest Wand- und Boden- platten (oberflä- 

      fliesen; jeweils in  chenstrukturiert, 

      gehobener Qualität Einzel- und Flä- 

        chendekors 

Heizung (9 %) 

Einzelöfen,  Fern- oder Zentral- elektronisch ge- Fußbodenheizung, Solarkollektoren 

Schwerkraft- heizung, einfache steuerte Fern- oder Solarkollektoren für für Warmwasserer- 

heizung Warmluftheizung, Zentralheizung, Warmwasserer- zeugung und  

  einzelne Gas- Niedertemperatur- zeugung, zusätzli- Heizung, Block- 

  Außenwand-,  oder Brennwertkes- cher Kaminan- heizkraftwerk, 

  thermen, Nacht- sel schluss Wärmepumpe, 

  stromspeicher-,      Hybrid-Systeme; 

  Fußbodenheizung     aufwendige zusätz- 

  (vor ca. 1995)     liche Kaminanlage 

Sonstige technische Ausstattung (6 %) 

sehr wenige Steck- wenige Steck- zeitgemäße Anzahl zahlreiche Steck- Video- und zentrale 

dosen, Schalter  dosen, Schalter  an Steckdosen und dosen und Licht- Alarmanlage,  

und Sicherungen,  und Sicherungen Lichtauslässen, auslässe, hochwer- zentrale Lüftung  

kein Fehlerstrom-   Zählerschrank, (ab  tige Abdeckungen, mit Wärme- 

schutzschalter    ca. 1985) mit  dezentrale Lüftung tauscher, Klima- 

(FI-Schalter),    Unterverteilung und  mit Wärme- anlage, Bus- 

Leitungen teil-   Kippsicherungen tauscher, mehrere  system 

weise auf Putz     LAN- und Fernseh-   

      anschlüsse   
 
Tab. 3-1: Beschreibung der fünf Gebäudestandards mit Wägungsanteilen für freistehende Ein- und 
   Zweifamilienhäuser gemäß der NHK 2010    
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4.3.2  Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010  

 (NHK 2010) für das Reihenendhaus 
 
Ermittlung des Gebäudestandards für das Reihenendhaus 
 
 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

  in % 1 2 3 4 5 

Außenwände   23,0 %       0,50   0,50    

Dach   15,0 %    0,50     0,50     

Fenster und Außentüren   11,0 %     1,00     

Innenwände und -türen   11,0 %    0,50   0,50   

Deckenkonstruktion   11,0 %     1,00    

Fußböden     5,0 %    0,25   0,75       

Sanitäreinrichtungen     9,0 %     1,00      

Heizung     9,0 %     1,00       

Sonstige technische Ausstattung     6,0 %     1,00   

Ingesamt 100,0 %  14,25 74,25 11,50  
 
 
 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen für das Reihenendhaus 
 
 

Außenwände 

Standardstufe 3 Hintermauerwerk, vermutlich Dämmung, Luftschicht und Verblender     

bis 4   

Dach 

Standardstufe 2  Betondachsteine, normale Dachform, Rinnen und Fallrohre aus Zink    

bis 3   

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 Kunststofffenster mit Isolierverglasung (zweifach), Kunststoffeingangstür    

  

Innenwände und Türen 

Standardstufe 2 massive Innenwände und Leichtbauwände, Füllungstüren mit Zarge    

bis 3     

Deckenkonstruktion 

Standardstufe 3 Stahlbetondecke mit Aufbau und schwimmendem Estrich, gewendelte  Beton-  

 treppe 

Fußböden 

Standardstufe 2  überwiegend Vinylböden und Laminat      

bis 3  

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 ein Gäste-WC im Erdgeschoss und ein Bad im Dachgeschoss  

  

Heizung 

Standardstufe 3 ursprünglich Fernheizung und weiß lackierte Plattenheizkörper, Kaminanschluss 

 Der Einbau eines neuen Heizsystems wird unterstellt.  

Sonstige technische Einrichtungen 

Standardstufe 3 zeitgemäße bzw. übliche Elektroanlage 
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Berücksichtigung der standardbezogenen NHK 2010 für das nicht unterkellerte Reihen-
endhaus mit ausgebautem Dachgeschoss 
 

Standardstufe tabellierte NHK 2010 relativer relativer 

  inkl. USt. und 17 % Gebäude- NHK 2010-Anteil 

   Baunebenkosten in standardanteil    

  (€/m² BGF)  in (%) in (€/m² BGF) 

1    790,00     0,00        0,00 

2    875,00   14,25    124,69 

3 1.005,00   74,25    746,21 

4 1.215,00   11,50    139,73 

5 1.515,00     0,00        0,00 

 standardbezogene NHK 2010 = 1.010,63 €/m² BGF, rd. 1.011,00 €/m² BGF  

                   Standard = 3,0 
 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren für das Reihenhaus 
 
standardbezogene NHK 2010           1.011,00 €/m² BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 
 
 ● Reihenendhaus         x         0,94  
 
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude        =     950,34 €/m² BGF 
           rd.:    950,00 €/m² BGF 
 
 
4.3.3  Ermittlung der Gesamt- und Restnutzungsdauer für das Reihenendhaus  

   
Die Anlage 1 der ImmoWertV enthält Ansätze für die Gesamtnutzungsdauer, die bei der 
Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten anzuwenden sind. Für frei-
stehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser ist eine übliche 
Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren in Ansatz zu bringen. Aufgrund des Baujahres von 
1994 ergibt sich dann eine rechnerische Restnutzungsdauer für das Reihenendhaus von ca. 
49 Jahren.  
 
 

4.3.4  Sachwertermittlung (gem. §§ 35-39 ImmoWertV)  
       

Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag (BPI): 188,6   (2010 = 100)  
  m²

 
Normalherstellungskosten  Herstellungs- Wertminderung wegen Alters Gebäudewert am 

Gebäude (bzw. 
Normgebäude) 

 Bruttogrund- (inkl. Baunebenkosten) kosten Gesamt- Rest- (Wertmin- Wertermittlungs- 

+ besondere Bauteile   fläche 2010 am Wertermittlungsstichtag nutzungsdauer derung) stichtag 

+ besondere Einrichtungen       Zeitwert-  

    Sp. 3 x BPI Sp. 2 x Sp. 4   faktor Sp. 5 x Sp. 8 

        (lineare Ab-   

   €  je m
3  

bzw. m
2
  € Jahre Jahre schreibung) € 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Reihenendhaus  137,00    950,00      1.791,70 245.462,90 80 49 0,61 149.732,37 
          

2 Dachgauben          14.000,00 
(pauschaler Zeitwert)          

Abstellschuppen         2.500,00 
(pauschaler Zeitwert)          
          

    Summe der Her-       
    stellungswerte:     166.232,37 
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Gebäudesachwert der Baulichkeiten  
insgesamt (einschließlich Baunebenkosten)              166.232,37 € 
 

 
Sachwert der Außenanlagen (einschließlich Baunebenkosten)    +      5.000,00 € 
(Ver- und Entsorgungsleitungen, Befestigungen und Einfriedungen,  
ca. 3,0 % des Herstellungswertes der baulichen Anlagen, 
Prozentansatz entsprechend dem Modell zur Ableitung 
der Sachwertfaktoren im Grundstücksmarktbericht 2025)  
 

Sachwert der Baulichkeiten und der Außenanlagen  
(einschließlich Baunebenkosten)           171.232,37 € 
 
 
 
Bodenwert des 1/4 Miteigentumsanteils am Grundstück    +       18.200,00 € 
(Flurstück 1/4)  
 
  

  
vorläufiger Sachwert            189.432,37 € 
 
 
 
Sachwertfaktor (Marktanpassung)        x                 1,00 
Im Grundstücksmarktbericht 2025 des Landkreises Nordwestmecklenburg, 
beschlossen am 26.03.2025, werden auf der Seite 49 örtliche Marktanpassungs- 
faktoren für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke für ländliche Zentralorte und  
dem Landkreis allgemein mit einem Bodenwertniveau von 18 €/m² bis 80 €/m² 
ausgewiesen. Die Regressionsgleichung lautet:  k = -0,182 ln(x) + 3,2766 
Für Wohnungseigentume werden in den Grundstücksmarktberichten des Land- 
kreises Nordwestmecklenburg keine Sachwertfaktoren ausgewiesen. Die  
Marktanpassung erfolgt in Anlehnung an die für Ein- und Zweifamilienhaus- 
grundstücke ausgewiesenen Sachwertfaktoren unter der Berücksichtigung  
eines Abschlages aufgrund von Wohnungseigentum. 
 
Modellbeschreibung:  - NHK 2010 gemäß Anlage 4 ImmoWertV 2021 für Ein-  
      und Zweifamilienhausgrundstücke, keine Gebäudebaujahrs- 
      klassen; ohne Regionalisierung; inkl. Baunebenkosten 
    - BGF; in Anlehnung nach DIN 277-1:2005-02 
    - BPI; Neubau von Wohngebäuden 
    - Alterswertminderung linear 
    - GND gemäß Anlage 1 ImmoWertV 2021  
    - Außenanlagen 2% bis 4%      
    - Kaufpreise aus dem Jahr 2024      

 
Aus der Regressionsgleichung ergibt sich für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke  
ein Sachwertfaktor von rund 1,07. Da es sich bei dem Objekt um Wohnungseigentum  
handelt wird kein Marktanpassungszuschlag in Ansatz gebracht. Es wird mit einem  
Sachwertfaktor von 1,00 gerechnet. 
 
   
 

marktangepasster vorläufiger Sachwert des 1/4 Miteigentums-      189.432,37 € 
anteils an dem Grundstück verbunden mit dem Sondereigentum 
an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 4 gekennzeichneten Reihenendhaus 
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besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale       

 
* Berücksichtigung von überschlägigen Aufwendungen  
  zur Behebung von Mängeln und Instandhaltungsrück- 
  ständen um das Reihenendhaus (Sondereigentum und  
  gemeinschaftliche Eigentum) in einen dem Alter und der 
  geschätzten Restnutzungsdauer entsprechenden Zustand zu  
  versetzen (keine Modernisierung). Die überschlägigen Auf-  
  wendungen zur Behebung von Mängeln und Instandhaltungs- 
  rückständen werden in Anlehnung anhand einer Bauteil- 
  tabelle für Wohngebäude geschätzt. 
  Für das Reihenendhaus wird pauschal ein Abzug von schätzungs- 
  weise 6 % des Gebäudezeitwertes in Ansatz gebracht.  
  166.232,00 € x 6 % = 9.973,92 €; rund 10.000,00 €    -   10.000,00 € 

   Bei einer Wohnfläche des Reihenendhauses von ca. 94 m²  
   entspricht das einem Ansatz von rund 110,00 €/m² WFL. 

 
 

* Zuschlag aufgrund des Sondernutzungsrechtes an der mit    +        9.000,00 € 
  Nr. 4 und GF gekennzeichneten Fläche des Grundstückes,  
  welche wesentlich größer ist als der 1/4 Miteigentumsanteil an 
  dem Grundstück (ca. 226 m² x 40,00 €/m² = 9.040,00 €, 
  rd.:  9.000,00 €)   
 
 
 

marktangepasster Sachwert des 1/4 Miteigentumsanteils      188.432,37 € 
an dem Grundstück verbunden mit dem Sondereigentum an dem 
im Aufteilungsplan mit Nr. 4 gekennzeichneten Reihenendhaus  
und den Sondernutzungsrechten an der mit Nr. 4 und GF gekenn- 
zeichneten Gartenfläche und dem mit Nr. 4 und 17 gekennzeichneten  
PKW-Stellplatz   
 

 

Sachwert des Wohnungseigentums rund        188.000,00 € 
 

 

Aus dem ermittelten Sachwert in Höhe von 188.000,00 € ergibt sich bei einer vor-

handenen Wohnfläche von ca. 94 m² ein Quadratmeterpreis von rund 2.000,00 €.  

 

 

4.4  Allgemeines Ertragswertverfahren (gemäß § 28 ImmoWertV) 
 
4.4.1  Erzielbare Mieten im Landkreis 
 
Für das Gemeindegebiet bzw. für die umliegenden Gemeinden liegt kein Mietspiegel vor. 
In der Ertragswertermittlung wird für das Reihenendhaus inklusive Nutzung der zuge-
ordneten Grundstücksfläche und des PKW-Stellplatzes in der Lage und mit den Zustands-
merkmalen eine fiktive Objektmiete in Höhe von 750,00 € unter der Berücksichtigung von 
überschlägigen Aufwendungen zur Behebung von Mängeln und Instandhaltungsrückständen  
unterstellt. Die Angebotsmieten für Wohnimmobilien in dem PLZ-Bezirk 19417 Jesendorf bei 
Warin und für den Bereich des Landkreises Nordwestmecklenburg sind in der Auswertung 
von Immobilien-Scout24 für den Auswertungszeitraum von Januar 2022 bis März 2025 in 
den Anlagen 8/1 bis 8/5 ersichtlich.  
 
 



Verkehrswertgutachten Schulstraße 17 in 19417 Jesendorf                                           Seite 20 

 
 

 

4.4.2  Ermittlung der Wohn- und Nutzfläche  

 
Die Wohnfläche des Reihenendhauses wurde durch ein Grobaufmaß ermittelt. Im Erdge-
schoss steht eine Wohnfläche von ca. 49 m² zur Verfügung. Im Dachgeschoss ist eine 
Wohnfläche von ca. 45 m² vorhanden. Die Doppelhaushälfte hat insgesamt eine Wohnfläche 
von ca. 94 m². Der ausgebaute Spitzboden ist aufgrund der mangelnden lichten Raumhöhe   
nicht als Aufenthaltsraum anzusehen. Im integrierten Abstellraum steht eine Nutzfläche von 
ca. 3,5 m² zur Verfügung. 
 
 
 
4.4.3  Liegenschaftszinssätze im Landkreis   
 
Im Grundstücksmarktbericht 2025 des Landkreises Nordwestmecklenburg werden auf der 
Seite 52 Liegenschaftszinssätze für Reihenhäuser und Doppelhaushälften in einer Spanne 
von 1,5 % bis 4,1 % ausgewiesen. Der durchschnittliche Liegenschaftszinssatz wird mit  
2,6 % angegeben. Für Weiterverkäufe von Eigentumswohnungen im Kreisgebiet werden 
Liegenschaftszinssätze in einer Spanne von 1,2 % bis 4,0 % und im Durchschnitt mit 2,7 % 
ausgewiesen. Für das Wohnungseigentum wird in der ländlichen Lage und mit den 
Zustandsmerkmalen des Objektes mit einem Liegenschaftszinssatz in Höhe von 3,0 % 
gerechnet. 
 
 
 
4.4.4  Bewirtschaftungskosten 
 
Die üblichen Bewirtschaftungskosten für Verwaltung, Instandhaltung sowie Mietausfall-
wagnis werden nach der Anlage 3 Nr. I.2 ImmoWertV21 in Ansatz gebracht. Die Ableitung 
der Liegenschaftszinssätze durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfolgte 
mit folgenden Bewirtschaftungskosten (Verwaltungskosten 420 €/jährlich je Wohnungs-
eigentum, Instandhaltungskosten 13,80 €/m² Wohnfläche und Mietausfallwagnis 2 % bei 
wohnbaulicher Nutzung, s. Grundstücksmarktbericht 2025, Seite 51).  
 
 
 
4.4.5  Ertragswertermittlung für das Objekt in der Schulstraße 17   

     
Mieteinheiten  Wohnfläche marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

   in m²  monatlich jährlich 
   

 
(€/m²) (€) (€) 

Reihenendhaus mit zugeordneter Garten-   ca. 94,00 ca. 8,00 750,00 9.000,00 
fläche und einem PKW-Stellplatz   
 

     

 

 
Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren Nettokaltmieten)     9.000,00 € 
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Jährliche Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)      ./. 1.930,00 € 
s. Anlage 3 der ImmoWertV       

 

Instandhaltungskosten: ca. 94 m² WFL x ca. 13,80 €/m²  =   1.297,00 €       
Instandhaltungskosten:         ca.     30,00 €       
(PKW-Stellplatz und integrierter 
Abstellschuppen) 

Verwaltungskosten: jährlich 420 € je Wohnungseigentum ca.   420,00 €       
Mietausfallwagnis:  9.000,00 € x ca. 2,0%     =      180,00 €       
           =   1.927,00 € 

 
          rd.:      1.930,00 € 
 
Das entspricht einem Ansatz von ca. 21,4 % der jährlichen Nettokaltmiete.  
 
Jährlicher Reinertrag         = 7.070,00 € 

       

 
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwerts,   

der den Erträgen zuzuordnen ist)     ./. 546,00 € 

(3,0 % von 18.200 €); (Liegenschaftszinssatz x 1/4 Miteigentumsanteil    

an dem Grundstück)       

 
       

Ertrag der baulichen Anlage   = 6.524,00 € 

       

       
 

Kapitalisierungsfaktor (§ 34 Abs. 2 ImmoWertV 21)  x                  25,50 
 p= 3,0 % Liegenschaftszinssatz    

 n= 49 Jahre geschätzte Restnutzungsdauer     
     

Ertragswert der baulichen Anlage   = 166.362,00 € 

       

       
 

Bodenwert des 1/4 Miteigentumsanteils    + 18.200,00 € 

       

       
 

Vorläufiger Ertragswert     = 184.562,00 € 

       

 
 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale - 1.000,00 € 
(s. Sachwertverfahren Seite 19)  

 
 
Ertragswert des 1/4 Miteigentumsanteils an dem Grundstück   = 183.562,00 € 
verbunden mit dem Sondereigentum an dem im Aufteilungsplan       

mit Nr. 4 gekennzeichneten Reihenendhaus und den Sonder-
nutzungsrechten an der mit Nr. 4 und GF gekennzeichneten 
Gartenfläche und dem mit Nr. 4 und 17 gekennzeichneten  
PKW-Stellplatz   

      
 
 

Ertragswert rund    184.000,00 € 
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Bild 1 und Bild 2: Blick auf das Reihenendhaus, Nordansicht 
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Bild 3 und Bild 4: Sicht auf den Giebel, Ostansicht  
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Bild 5 und Bild 6: Rückfront des Reihenendhauses, Südansicht   
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Bild 7: Blick auf die Terrasse  
 
 
 

 
 
Bild 8: Sicht auf die Außenanlagengestaltung hinter der Terrasse  
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Bild 9: Abstellschuppen in Leichtbauweise  
 
 
 

 
 
Bild 10: Blick auf die Vorgartenfläche zur Wismarschen Straße  
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Bild 11: Wohnzimmer  
 
      
 

 
 
Bild 12: Wohn- und Essbereich  
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Bild 13: Wohn- und Essbereich      
          

 

 
 
Bild 14: Blick auf die Einbauküche      
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Bild 15 und Bild 16: Küchenbereich 
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Bild 17: Blick vom Flur in das Gäste-WC 
    
 
 

 
 
Bild 18: Gäste-WC 
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Bild 19: Zählerschrank im Abstellraum  
 
 
 

 
 
Bild 20: Abstellraum unter der Treppe  
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Bild 21 und Bild 22: Zimmer im Dachgeschoss    
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Bild 23: Mauerwerksriss im Bereich des Giebels  
  
 
 

 
 
Bild 24: Sicht vom Flur in das Bad im Dachgeschoss 
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Bild 25: Bad im Dachgeschoss  
  
 
 

 
 
Bild 26: Schlafzimmer im Dachgeschoss  
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Bild 27: Ankleide neben dem Schlafzimmer 
 
 

 
 
Bild 28: Treppe zum Spitzboden 
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Bild 29 und Bild 30: Blick in den Abstellschuppen an der Hausfront zur Straße  
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Bild 31: Zuwegung zum Objekt in der Schulstraße 17  
  
 
 

 
 
Bild 32: Sicht auf die PKW-Stellplätze und die befestigte Zufahrt auf dem Grundstück   
   
















































































